
Downloaded from Blogs on 31.03.2026 01:16h

Real Estate Blog
By PwC Deutschland | 13. Januar 2025

BaFin hebt die KAIT zum 17.
Januar 2025 auf

Die Aufhebung dient der Vermeidung einer Doppelregulierung 

https://blogs.pwc.de/de/real-estate/article/246957/
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Am 17. Januar 2025 tritt die Verordnung (EU) 2022/2554 über die digitale operationale Resilienz im

Finanzsektor (DORA-Verordnung) in Kraft. Mit der DORA-Verordnung sollen europaweit einheitliche

Regelungen im Umgang mit Risiken der Informations- und Kommunikationstechnologie geschaffen werden.

Bisher waren die aufsichtlichen Anforderungen für erlaubnispflichtige Kapitalverwaltungsgesellschaften in

der KAIT (Kapitalverwaltungsaufsichtlichen Anforderungen an die IT) geregelt. Die BaFin hat in ihrem

Informationsschreiben vom 9. Januar 2025 angekündigt, dass die KAIT vollständig mit Ablauf des 16.

Januar 2025 aufgehoben wird. Dies dient nach Aussagen der BaFin der Komplexitätsreduktion und der

Vermeidung einer Doppelregulierung.

Information der BaFin vom 9. Januar 2025

Die Regelungen der DORA-Verordnung sind für alle erlaubnispflichtigen Kapitalverwaltungsgesellschaften

ab 17. Januar 2025 unmittelbar anzuwenden. Einer Umsetzung ins KAGB bedurfte es hierzu nicht. Mit der

noch kurz vor dem Jahresende ergangenen Veröffentlichung des Gesetz zur Digitalisierung des

Finanzmarktes (FinmadiG) hat der Gesetzgeber darüber hinaus sichergestellt, dass die Anforderungen der

DORA-Verordnung auch Gegenstand der Prüfung der Kapitalverwaltungsgesellschaften (sowie der intern

verwalteten InvKG und InvAG) ist.

Art. 6 (Seite 56) – Änderungen des KAGB durch das Gesetz über die Digitalisierung des

Finanzmarktes (FinmadiG) [BGBl I, Nr. 438 vom 27. Dezember 2024]

Auch wenn registrierte Kapitalverwaltungsgesellschaften i.S.d.§ 2 Abs. 4 KAGB nicht unter die DORA-

Verordnung fallen, so deutet die BaFin in ihrem Schreiben aber auch an, dass Maßnahmen zum

angemessenen Umgang mit IKT-/Cyberrisiken unabhängig von einer gesetzlichen Verpflichtung im Rahmen

der ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation zu treffen sein könnten.

Laufende Updates zum Thema erhalten Sie über das regulatorische Horizon Scanning in unserer

Recherche-Applikation PwC Plus. Lesen Sie hier mehr über die Möglichkeiten und Angebote.
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